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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1975

Norm

LiegTeilG §15

LiegTeilG §17 Abs1

Rechtssatz

1) Bei Einbeziehung von Flächen einer aufgelassenen verbücherten Weganlage in andere Grundstücke ist nicht der

Wert der ganzen aufgelassenen Weganlage, sondern der Wert jedes einzelnen, einem anderen Grundbuchskörper

zuzuschreibenden Teiles der aufgelassenen Weganlage besonders zu errechnen

2) Dieser Grundsatz muß sinngemäß auch bei einer nicht verbücherten aufgelassenen Weganlage angewendet

werden.

Entscheidungstexte

5 Ob 16/75

Entscheidungstext OGH 25.02.1975 5 Ob 16/75

5 Ob 18/82

Entscheidungstext OGH 20.04.1982 5 Ob 18/82

nur: Bei Einbeziehung von Flächen einer aufgelassenen verbücherten Weganlage in andere Grundstücke ist nicht

der Wert der ganzen aufgelassenen Weganlage, sondern der Wert jedes einzelnen, einem anderen

Grundbuchskörper zuzuschreibenden Teiles der aufgelassenen Weganlage besonders zu errechnen. (T1)
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